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	Bezirkshauptmannschaft Graz Umgebung

Bahnhofgürtel 85
8021 Graz
Zu Handen

Herrn Bezirkshauptmann

DDr. Burkhard Thierrichter
	Semriach, 05.12.2009


Betreff: 
Tieber Ges.m.b.H.
Dolomitsteinbruch KG Windhof -


Nichterfüllung von behördlichen Auflagen
Sehr geehrter Herr Bezirkshauptmann!

Die am 19.11.2009 durchgeführte Überprüfung gem. § 175 MinroG des Steinbruchs Tieber durch Ihre zuständige Referentin, Mag. Barbara Scheucher, nehmen wir zum Anlass Sie auf Missstände hinzuweisen die geeignet sind, den Glauben an unseren Rechtsstaat zu erschüttern.

Ohne hier auf Details einzugehen (die Vorgänge darüber füllen einige unserer Ordner) zu Ihrer Information eine Zusammenfassung der Fakten:
Die Firma Tieber Ges.m.b.H., Sand und Schotterwerke, mit Firmensitz in 8120 Peggau, Grazer Bundesstraße 7, betreibt seit beinahe 20 Jahren einen Steinbruch in der KG Windhof bei Semriach, direkt an der Landesstraße (L 318 bei km 6,6) - vorerst nach dem damals gültigen Gewerberecht.

Aus guten Gründen - Lage an der Landesstraße und daher Beeinträchtigung und Gefährdung des Verkehrs, die Nähe zu einer Volksschule bzw. einem Kindergarten und nicht zuletzt eine im Steinbruch entspringende Quelle - versagte die damals (nach dem alten Bergrecht) zuständige Bergbehörde, die Berghauptmannschaft Graz, die beantragte Gewinnungsbewilligung nach dem MinroG und schrieb dem Betreiber per Bescheid (GZ 038/13/97 v. 117.11.1997) die Sanierung des Steinbruchs (wohl als Vorleistung zur Einstellung des Betriebes und nachfolgender Rekultivierung) vor.
Dieser Entscheidung gingen zahlreiche Befassungen öffentlicher Institutionen seitens der Beteiligten, der Gemeinde, der Anrainer und der Bürgerinitiative - bis zum VwGH - voran.

Und nun zum Gegenstand unseres heutigen Schreibens: 
Im vorangeführten Bescheid ist wörtlich von der „Sanierung der bis zum 31.12.1998 offenen Tagbaufläche“ (Zitat) die Rede. Dies bedeutet wohl, dass unversehrte Flächen so zu belassen sind und dort keine Abbautätigkeit durchgeführt werden dürfen. Das genaue Gegenteil ist jedoch der Fall. Anstatt sich vorrangig um die Endgestaltung der einzelnen Etagen zu kümmern, riss der Betreiber die unverritzte Fläche im Süden des Steinbruchs massiv auf (2005). Seither muss natürlich auch dort „saniert“ werden - beauftragt von Ihrer Behörde.
Auch andere Vorfälle wie unsachgemäß durchgeführte Sprengungen (Risse in Gebäuden der Anrainer, extreme Staubbelastung der Umgebung), die exzessive Inanspruchnahme der Landstraße L 318 infolge übermäßig oft erfolgter Sperrungen, die Überschreitung der bewilligten Abtransporte und die massive Gefährdung der im Steinruch liegenden Quelle bewirkten trotz begründeter Eingaben - teilweise unter Anschluss von privat bezahlten Sachverständigengutachten - auch an Ihre Behörde, schlussendlich so gut wie Nichts.
Es ist hier für Jedermann leicht feststellbar - und das wird auch so von der Bevölkerung gesehen - dass der Betreiber eindeutig auf nicht im Sanierungskonzept vorgesehene Flächen zugreift und so immer wieder neu zu „sanierende" Bereiche schafft. Damit ist klar ersichtlich, dass unter dem Deckmantel der „Sanierung“ eine ganz normale Schottergewinnung durch einen Gewerbebetrieb erfolgt. Der angenehme Nebeneffekt für den Betreiber ist dabei, dass die strengen Auflagen des MinroG nicht beachtet werden müssen (so etwas würde sich wohl jeder Steinbruchbetreiber wünschen). 
Faktum ist, dass diese „Sanierung“ nunmehr bereits 12 Jahren (!) andauert. Ihre Beamten hinken ständig hinter den vom Betreiber geschaffenen Tatsachen hinterher. Niemand versteht, dass die Bewilligung zur Sanierung des Steinbruchs, für die ursprünglich ein Zeithorizont von 6 Jahren vorgesehen war (Bewilligung bis 2004), Jahr für Jahr prolongiert wird, weil der Betreiber ständig neue, abermals zu sanierende Bereiche schafft. Eine Sanktionierung dieser Vorgangsweise konnte unsererseits nicht festgestellt werden. Der „normale“ Bürger, der zur Kenntnis nehmen muss, dass schon kleinste Verstöße gegen die Rechtsordnung – wie beispielsweise geringfügige Geschwindigkeitsüberschreitungen – unerbittlich sanktioniert werden, hat dafür kein Verständnis. 
Der de facto Hinauswurf des Rechtsvertreters eines in seinen Wasserrechten (eines der höchsten Rechtsgüter der Republik) massiv gefährdeten Beteiligten mit dem Verweis auf den Zivilrechtsweg durch Ihre Referentin anlässlich der Überprüfung am 19.11.2009 und die Nichtanhörung des Bürgermeisters der betroffenen Gemeinde Semriach, sind auch nicht geeignet Vertrauen in die Handlungsabläufe herzustellen. Hier tritt ganz klar zu Tage was äußerstes Unbehagen verursacht: Auf der einen Seite das behördliche Unvermögen einen gewieften Steinbruchbetreiber zur Einhaltung von Auflagen zu zwingen und auf der anderen Seite das sofortige Abschmettern allfälliger Anbringen betroffener Bürger, unter Berufung auf die fehlende Parteienstellung.

Wir als Bürgerinitiative sind der Auffassung, dass Ihre hier zuständige Beamtin überfordert ist. Obwohl wir deren Nöte bei der ggst. Sachlage verstehen, können wir nicht gutheißen, was hier geschieht. Gewerbsmäßiger Schotterabbau unter dem Deckmantel einer bereits 12 Jahre andauernden „Sanierung“ unter teilweiser Nichtbeachtung bzw. Umgehung behördlicher Anordnungen sprechen dem Rechtsstaat Hohn.
Sollten Sie daher, sehr geehrter Herr Bezirkshauptmann, unserer Auffassung nahetreten so wird angeregt, die Verantwortung für den raschen und konsequenten Vollzug der ggst. Steinbruchsanierung in andere Hände zu legen, wobei es auch nicht schaden könnte, den bisher tätig gewesen Amtssachverständigen der Landesregierung von seiner Verpflichtung zu entbinden, um einen unbefangenen Neustart zu ermöglichen.
Wir Alle - Betroffene, Anrainer, Gemeinde und die Bürgerinitiative - hoffen, dass dem geschilderten Treiben der genannten Firma endlich Einhalt geboten wird und die Angelegenheit zu einem raschen Ende kommt. Die Standsicherheit der Bruchwand wurde ohnedies schon vor einiger Zeit von geologischen Sachverständigen festgestellt. Eine weiterhin, möglicherweise noch Jahre andauernde „Sanierung“, ist aus unserer Sicht nicht notwendig und daher abzulehnen.
Sehr geehrter Herr Bezirkshauptmann, wir denken Ihnen mit dieser Information gedient zu haben und hoffen, dass Sie dem Rechtstaat zum Durchbruch verhelfen.
Mit freundlichen Grüßen










Rudolf Jantscher, Obmann
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